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Es dünkt den unvoreingenommenen Beobachter ein
besonderes Zeichen unserer Zeit, wenn er in so vielen

Aeusserungen des täglichen Lebens, im kleinen
ebensogut als auf der politischen Biihne, einen
erschreckenden Mangel an Verantwortungsgefühl
erkennt. Uns allen sind die Verteidigungsgründe der
Kriegsverbrecher noch frisch in Erinnerung, fast
keiner der Angeklagten wollte zu seinen Taten stehen,
denn er gab vor, als Beauftragter von diesem oder
jenem gehandelt zu haben, dem er die Verantwortung
für die Greuel zuschob. Und da mehrere der Hauptführer

tot waren, konzentrierte sich die Verantwortung

auf diese, die Täter aber glaubten sich herausgeredet

zu haben, bis dann die Richter eben doch ihr
Urteil fällten.

Heute wie vor einigen tausend Jahren möchten
wir gerne die Frage nach unserer Verantwortung mit
der Gegenfrage beantworten: «Soll ich denn meines
Bruders Hüter sein?» Mit aller Deutlichkeit hat uns
der Krieg bewiesen, dass eine Menschheitskatastrophe
nicht ein Land oder einen Erdteil trifft und die
andern unberührt lässt, sondern dass wir als Glieder
des gleichen Leibes mitleiden, ob wir nun direkt in
den Strudel gerissen werden oder nur indirekt seine
Auswirkungen zu spüren bekommen. Mögen wir uns
auch gegenwärtig in der Schweiz einer Hochkonjunktur

erfreuen, so zeigt doch das Ringen auf geistigem
und ideologischem Gebiet, dass eine scheinbar glatte
Oberfläche trügt.

Viel zu wenig wollen wir uns aber davon Rechenschaft

geben, dass auch jedem einzelnen von uns eine
Verantwortung Überbunden ist, dass auch wir nicht
allein als Individuen leben, sondern als Glieder eines
Volkes. Wohl uns, wenn wir geistig und körperlich
gesund sind! Umso grösser ist aber unsere Verpflichtung

dem vom Schicksal Benachteiligten gegenüber,
ob sie nun als Elternlose, als körperlich oder geistig
Behinderte, als mit ungünstigen Erbanlagen Behaftete

oder als in einer die normale Entfaltung hemmende
Umgebung hinein Geborene der l Hilfe bedürfen. Sie
sind in irgend einer Hinsicht mehr oder weniger
kranke Glieder unseres Volkes, und ihr Ergehen ist
deshalb der Verantwortung von uns Gesunden iiber-
bunden. Nicht für jeden zeigt sich dies in gleicher
Schwere, und wer nie in seinem Leben sich mit diesen

Fragen befassen musste, ahnt wohl nicht, welche
Entscheidungen von grosser Tragweite getroffen werden

müssen, bestimmend für die Entwicklung eines
Menschenlebens.

Kritik, begründete und unbegründete, am Anstaltswesen,

an den Erziehungsheimen und Pflegekinderplazierungen

hat es mit sich gebracht, dass sich die
Oeffentlichkeit und die Behörden intensiv mit den
Verhältnissen zu befassen begannen. Neue Réglemente

sind nicht nur ausgearbeitet, sondern auch in
Kraft gesetzt worden, Inspektoren und andere Beamte
erhalten ihre Weisungen, und nach menschlichem
Ermessen sollte es bedeutend bessern. Schon zeigt
sich aber eine neue Gefahr. Der Mangel an Arbeitskräften

bringt es mit sich, dass nicht nur normale
Jugendliche möglichst rasch ins Erwerbsleben treten,
ohne eine gründliche Berufsschulung durchzumachen,
sondern dass es Eltern, Vormünder und Behörden für
weniger wichtig erachten, Behinderten eine Ausbildung

zu ermöglichen oder sie schon als Kinder in
ein ihrer Veranlagung entsprechendes Heim
einzuweisen. Schwererziehbare und nur teilweise Bildungsfähige

sind in späteren Jahren bedeutend schwieriger
zu formen, charakterlich und verstandesmässig. Wie
mancher Heimleiter hat nicht schon die betrübliche
Erfahrung gemacht, dass er einem Kind hätte helfen

können, wenn es statt erst mit 12 oder 14

schon mit 6 oder 8 Jahren in seine Obhut gegeben
worden wäre. Es gilt dies z, B. auch besonders für
Sprachbehinderte, bei denen durch rechtzeitige
Heimbehandlung oft überraschende Erfolge erzielt werden
können. Nicht nur ist es wegen des Alters schwieriger,
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den Kontakt mit einem 14- oder 16jährigen oder noch
älteren Menschen zu finden, ein behindertes Kind
wird von Jahr zu Jahr durch unliebsame Erlebnisse
mit der Umwelt verschlossener, sofern es nicht in
einer seiner Eigenart angepassten Umgebung leben
kann. Das Hänseln durch normale Geschwister, das

Verschupftsein in der Schule, das Ausgeschlossensein
oder nur Geduldetsein lässt auch bescheidene Verstandes-

und Gemütsanlagen verkümmern und verhilft
einer asozialen Veranlagung, die nicht selten bei
Behinderten zu finden ist, viel eher zum Durchbruch.

In mancher armen Familie, seien es nun Arbeiter,
kleine Gewerbetreibende oder kinderreiche Bergbauern,

kann man auch ein unterbegabtes Kind noch für
mancherlei Handreichungen brauchen; denn ob eines
mehr oder weniger am Tisch sitzt, spielt keine so

grosse Bolle. Eine fremde Arbeitskraft anzustellen,
fehlt das Geld, und die ganze Haushaltführung ist so

primitiv, dass es bei wochenlangem Eintrüllen möglich

ist, das Kochen der Kartoffeln, das Putzen der
Schuhe, das Waschen am Brunnen trog, das Fegen der
Küche und dergleichen Arbeiten auch einem etwas
«Lüntschen» beizubringen. Was dann später wird,
wenn die Eltern sterben und nicht etwa ein Geschwister

sich des Verschupften annimmt, darnach fragt
niemand. Man hat das Mädchen oder den Buben in
der Schule notdürftig mitgeschleppt, etwa die Klasse
wiederholen lassen, Hilfsschule war ja nicht möglich.
Vielleicht ist in der betreffenden Gemeinde
irgendjemand, der sich später einmal des Behinderten
annimmt, vielleicht auch kommt er in irgendein Armenhaus.

Es gibt aber auch andere, weniger harmlose
Fälle und davon könnten die Gerichtsakten viel
erzählen.

Wenn es einesteils aus Leutemangel nicht
dazukommt, Behinderte in ein Erziehungsheim einzuweisen,

so lange sie sich irgendwie daheim nützlich
machen können, so gibt es auch solche Fälle, wo Eltern
oder Vormünder versuchen, das Kind aus dem Heim
herauszunehmen, wenn sie denken, es könne
entweder daheim oder in einem Pflegeplatz schon eine
kleine Arbeitskraft bedeuten, und die Versorgung
komme deshalb billiger zu stehen als in einem Heim.
Auch dies ist ein grosser Schaden für das Kind, dem
schon allein das Verpflanzen von einem Milieu in

ein anderes in seiner Entwicklung einen Schock
verursacht. Wir alle, die wir normal sind, haben nicht
nur die Verpflichtung, auf die Notwendigkeit der
Heimerziehung in bestimmten Fällen hinzuweisen,
sondern uns auch als (unseres Bruders Hüter» zu
bekennen, indem wir zu unserer Verantwortung
stehen unseren ärmsten Volksgenossen gegenüber. Es
gibt viele unter ihnen, die sich eingliedern lassen
möchten und sich mit ihren schwachen Kräften nützlich

machen, auch diesen gegenüber tragen wir eine
Verantwortung.

Und noch in einer andern Sache sind wir
aufgerufen, gleicherweise, ob wir nun Heimeltern,
Angestellte, Eltern oder andere Versorger oder Aussenseiter

sind, die Heimerziehung hochzuhalten. Für viele
Kinder wurde das Heim vor ihrer Einweisung zum
«Bölima» gestempelt, schwache oder gedankenlose
Eltern, unfähige Vormünder, grausame Spielkameraden

haben im Zögling den Eindruck erweckt, er
komme als Strafe ins Heim. Diese Einstellung
belastet die ersten Wochen und Monate und erschwert
das Einleben. Auch bei späterem Kontakt mit der
Aussenwelt kann sich eine solche Beeinflussung
wiederholen. Hier nun fehlt es vielfach an der Aufklärung

in der Oeffentlichkeit. Der Laie ist sich zu wenig

bewusst, dass es eine verhältnismässig grosse
Zahl von Schwererziehbaren, körperlich und geistig
Behinderten und auch jugendlichen Rechtsbrechern
gibt, die nicht in privaten Pflegeplätzen
untergebracht werden könnten. Er weiss auch viel zu wenig,

dass es nicht allein vom guten Willen des Lleim-
vorstehers abhängt, ob er den Betrieb so oder
anders organisiert, bauliche, notwendige Veränderungen
vornimmt und die Gehälter der Angestellten erhöht,
es sind dies alles Fragen von grosser finanzieller
Tragweite. Und hier kommt nun wieder ein heikler
Punkt, den Laien auf die Verantwortung aufmerksam
zu machen, die er gegenüber den Heimen und deren
Insassen hat, die Verantwortung des Starken dem
Schwachen gegenüber: «Einer trage des andern Last!»
Diese Verantwortung ist nicht allein geistiger,
sondern auch finanzieller Art, denn die Schicksal äge-

meinschaft, in der wir als Glieder des gleichen Volkes
leben, umschliesst uns alle und fordert von jedem,
dass er an seinem Platze freudig und willig sein Teil
an Verantwortung auf sich nehme. rw.

Lücken im Anstaltswesen
Nach all den Zerstörungen durch den Krieg mit

ihren Auswirkungen auch auf die neutralen Länder
ist es nicht erstaunlich, wenn wir beinahe jeden Tag
zur Linderung einer der mannigfaltigen Nöte im In-
und Ausland aufgefordert werden.

Wir verstehen, dass sich vielerorts eine gewisse
Gebemüdigkeit geltend macht. Berechtigt freilich ist
sie nicht, solange es uns besser geht als denen, für
die Hilfe erbeten wird. Das dürfen wir nie vergessen.
Vergessen dürfen wir ob der grossen Not im Ausland
auch nicht, dass bei uns sehr viele Aufgaben während
der Krisen- und Kriegsjahre immer wieder zurückgestellt

wurden, nicht zuletzt im Anstaltswesen.
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Reformen sind nie leicht. Für ein neues Werk findet

sich ganz andere Begeisterung! Wer möchte nicht
armen, verlassenen, unschuldigen Kinderopfern des

Krieges helfen! Wir sind dankbar für diese
Bereitschaft; sie ist gut und nötig. Wie aber, wenn es

gilt, Opfern von Krankheit, Vererbung, Umwelt
beizustehen?

Wir nennen nachfolgend einige wenige Wünsche
für unsere Anstalten. Jeder in der Fürsorge Erfahrene

weiss, dass diese Heime dringendes Bedürfnis
sind:

Wir benötigen mindestens zwei grössere
Anstalten für bildungs unfähige Kinder.
Manche Mutter, und manche gesunde Geschwister
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